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RECHTSGRUNDLAGEN 
Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023), die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023), die Planzeichenverordnung (PlanZV, i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14.6.2021) und die Hessische Bauordnung (HBO, vom 28.05.2018). 
 
 
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 6 BauNVO) 
1.1.1 Das gem. § 11 BauNVO festgesetzte „Sondergebiet - Hotel“ dient der Unter-

bringung einer Hotelanlage inkl. der dazugehörigen Nebenanlagen sowie unter-
geordneter baulicher Anlagen zur Unterbringung von Hotelgästen sowie dem 
Hotelbetrieb zugeordnete Sport- und Freizeitanlagen. 

 
1.1.2 Im Sondergebiet sind darüber hinaus zulässig: 

1. ein Gastronomiebetrieb, 
2. Wohnungen für Angestellte, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter zulässig, 
sofern diese dem Hotelbetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind. 

 
1.2 Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und § 18 BauNVO) 
1.2.1 Oberer Bezugspunkt zur Bestimmung der in der Planzeichnung festgesetzten 

max. zulässigen Gebäudehöhen ist die Oberkante (OK) des jeweiligen Gebäu-
des, in senk-rechter Projektion zur Oberkante des Fertigfußbodens im Ein-
gangsbereich des Erdgeschosses als unteren Bezugspunkt. 

 
1.3 Abweichende Bauweise 

(§ 22 Abs. 4 BauNVO) 
1.3.1 In der abweichenden Bauweise (a) darf die Länge der Gebäude mehr als 50 m 

betragen. 
 
1.4 Führung von Versorgungsleitungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
1.4.1 Die zur Versorgung des Baugebietes erforderlichen Leitungen sind unterirdisch 

als Erdkabel zu verlegen. 
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1.5 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie sonstige Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 i.V.m. Nr. 20 BauGB) 

1.5.1 Bestehende standortgerechte Gehölze im Geltungsbereich sind zu erhalten. 
Abgängige sind durch Neupflanzung gleichwertiger Gehölze zu ersetzen. 

 
1.5.2 Alle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind mit standortheimischen 

Laubgehölzen vorzunehmen. Hierzu zählen insbesondere die in der nachfol-
genden beispielhaften Pflanzliste aufgeführten Arten. 
(Ausführungshinweise zu Pflanzabständen: großkronige Bäume: 10 – 12 m, 
klein- bis mittelkronige Bäume: 6 – 8 m, Sträucher: 1 – 2 m) 

 
1.5.3 Die nicht von baulichen Anlagen (z.B. Hotel und Ferienhütten) sowie von befes-

tigten Bewegungsflächen (z.B. Straßen, Stellplatz- und Wegeflächen, Spiel- und 
Grillplatz) überdeckten Grundstücksflächen sind als Grünflächen anzulegen und 
dauerhaft gärtnerisch zu unterhalten. Die Flächen sind zu mindestens 30 % 
durch klein- bis mittelkronige Bäume und Sträucher zu gliedern (Ausführungs-
hinweise zu Pflanzabständen: großkronige Bäume: 10 – 12 m, klein- bis mittel-
kronige Bäume: 6 – 8 m, Sträucher: 1 – 2 m). 

 
1.5.4 Neu anzulegende Fußwege und Stellplätze sind, soweit wasserwirtschaftliche 

Belange nicht entgegenstehen, wasserdurchlässig zu befestigen (z.B. weitfugi-
ges Pflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Wegedecke, Schotterrasen). 
Je angefangene fünf Stellplätze ist auf den Stellplatzflächen oder in den unmit-
telbar angrenzenden Randbereichen mind. ein Laubbaum zu pflanzen. 

 
1.5.5 Einfriedungen zu Nachbargrundstücken sind so zu gestalten, dass Wande-

rungsbewegungen von Kleintieren bis Igelgröße nicht behindert werden (Holz-
zäune, weitmaschige Drahtzäune). 
 

1.5.6 Innerhalb der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzten Fläche sind die be-
stehende standortheimische Vegetation dauerhaft zu erhalten, eingedrungene 
Neophyten sind gemäß dem Stand der Wissenschaft zu begrenzen und zurück-
zudrängen. Die Flächen sind darüber hinaus der Sukzession zu überlassen, 
Nebenanlagen und sonstige Flächenbefestigungen sind hier nicht zulässig. 
Zur Vermeidung und Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen ist dieser Be-
reich von Beleuchtungsanlagen freizuhalten. 
 

1.6 Förderung der Sonnenenergienutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 

1.6.1 Bei der Neuerrichtung von Gebäuden sind bauliche und sonstige technische 
Maßnahmen zur aktiven Nutzung der solaren Strahlungsenergie, auf mindes-
tens 30% der Dachflächen, vorzusehen. Im Falle von begrünten Dachflächen 
sind die Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in aufgeständerter 
Bauweise so zu errichten, dass eine ausreichende Belichtung und Belüftung der 
Dachbegrünung gewährleistet bleibt. 
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1.7 Behandlung von Niederschlagswasser 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG) 

1.7.1 Zur Schonung des Wasserhaushaltes und zur Entlastung der kommunalen Ab-
wasseranlagen ist das auf unbegrünten Dachflächen neu zu errichtender Ge-
bäude anfallende Niederschlagswasser in Zisternen aufzufangen. Das gesam-
melte Niederschlagswasser ist gem. § 37 Abs. 4 HWG zu verwerten bzw. zu 
versickern sofern keine wasserwirtschaftlichen oder gesundheitlichen Belange 
entgegenstehen. Überschüssiges Wasser ist verzögert dem nächstgelegenen 
Vorfluter oder dem öffentlichen Regenwasserkanal zuzuführen. Die Erforder-
lichkeit der Ableitung sowie der zur Vermeidung von Abflussverschärfungen er-
forderliche Drosselabfluss ist der Gemeinde gegenüber fachlich nachzuweisen. 

 
 
2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 HBO) 
2.1 Dachgestaltung 

Die Dachflächen geneigter Dächer (> 5° Dachneigung) sind in schieferfarbener 
Deckung auszuführen (auch: Metall-/ Blechdach). Die Dacheindeckung ist dabei 
in nichtglänzenden oder -reflektierenden Materialien vorzunehmen. 
Im Teilbereich SO 4 sind Flachdächer und flachgeneigte Dächer (≤ 10°) bei neu 
zu errichtenden Gebäuden mindestens extensiv zu begrünen. 

 
2.2 Material der Außenhaut 

Verkleidungen mit glasierten Fliesen, Kunststoff, Faserzement oder sonstigen 
grellbunten Materialien sind an Fassaden und Sockeln nicht zulässig. Sichtbare 
Außenmauern sind zu verputzen, zu verkleiden oder zu verblenden. 

 
2.3 Werbeanlagen 

Anlagen der Außenwerbung sind nur an Stätten der eigenen Leistung zugelas-
sen. Sie dürfen nicht an Bäumen oder über Traufhöhe angebracht werden und 
dürfen gestalterisch bedeutsame Bauglieder nicht überdecken. Laserlichtanla-
gen, Blinklichter, bewegliche Scheinwerfer und bewegliche Leuchtwerbeanla-
gen sind nicht zulässig. 

 
2.4 Ausschluss von Schottergärten 

Die Anlage von Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten ist unzulässig. Hiervon 
ausgenommen sind Hausumrandungen aus Stein- bzw. Kiesschüttungen, die 
dem Spritzwasserschutz dienen, mit einer Breite von bis zu 40 cm oder ent-
sprechend dem jeweiligen Dachüberstand. 
Ausgenommen sind darüber hinaus „echte“ Steingärten mit blütenreicher, ma-
gerer Vegetation. 
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3. HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
3.1 Bodendenkmäler 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Lan-
desamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 
3.2 Altlasten, Bodenkontaminationen 

Altlasten oder Ablagerungen sowie andere Bodenkontaminationen sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet nicht bekannt und auch nicht zu ver-
muten. 
Werden im Rahmen der Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtmaß-
nahmen im Plangebiet dennoch Bodenkontaminationen oder sonstige Beein-
trächtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt 
ausgehen können, sind die Bauarbeiten unverzüglich einzustellen und das Dez. 
31.1 des RP Kassel „Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bo-
denschutz" zu informieren. 

 
3.3 Bodenschutz 

Ausführungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 
• Vor Beginn von Baumaßnahmen sollte der Baugrund objektbezogen un-

tersucht und bewertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 
18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von 
baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
zu schützen. Er ist zu sichern und vordringlich im Plangebiet, erst nach-
rangig auch a.a.O., zur Wiederverwendung zu lagern und später fachge-
recht wieder einzubauen. 

• Wo logistisch möglich sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, 
z.B. durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflä-
chen. 

• Die Belastung des Bodens hat in Abhängigkeit der Verdichtungsempfind-
lichkeit (Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf. 
kann durch den Einsatz von Baggermatten/ breiten Rädern/ Kettenlauf-
werken etc. die Befahrbarkeit des Bodens verbessert werden. 

• Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden ab-
zutragen. 

• Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszu-
bauen, zu lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubau-
en. 

• Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterbo-
den) nicht übersteigen. 

• Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonati-
ger Standzeit gezielt zu begrünen. 

• Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag 
des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Da-
nach darf der Boden nicht mehr befahren werden. 
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Weiterführende Infoblätter: 
• Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende. 
• Boden - damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz für Häuslebauer. 

 
3.4 Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel 

Um Insekten vor dem Massensterben im grellweißen Laternenlicht zu bewah-
ren, sollte die Außenbeleuchtung mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln nach 
dem aktuellen Stand der Technik (z.B. LED-Lampen mit warmweißem Farb-
spektrum) ausgestattet werden. 
 

3.5 Minderung der Lichtverschmutzung 
Zur Minderung der Lichtverschmutzung sollte die Straßen- und Außenbeleuch-
tung in Bezug auf die Anzahl und die Beleuchtungsstärke auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt werden und so abgeschirmt werden, dass sie le-
diglich Lichtkegel nach unten auf die Erde strahlen. 

 
3.6 Schutz von Versorgungsleitungen 

Im Falle von Baumpflanzungen sind die einschlägigen technischen Regelwerke: 
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitun-
gen“ (FGSV; Ausgabe 1989), die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie das DVGW Re-
gelwerk DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ zu beach-
ten. 
 

 
 
4. BEISPIELHAFTE PFLANZLISTE 
 
4.1 Großkronige Bäume: 

Acer pseudoplatanus -  Bergahorn 
Fagus sylvatica -  Rotbuche 
Tilia cordata -  Winterlinde 

 
4.2 Mittel- und kleinkronige Bäume: 

Betula pendula  -  Birke 
Prunus avium -  Vogelkirsche 
Salix caprea -  Salweide 
Sorbus aria -  Mehlbeerbaum 
Sorbus aucuparia -  Eberesche 
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4.3 Sträucher 
Alnus frangula -  Faulbaum 
Berberis vulgaris -  Gemeiner Sauerdorn 
Cornus sanguinea -  Roter Hartriegel 
Corylus avellana -  Hasel 
Crataegus monogyna  -  Eingriffeliger Weißdorn 
Crataegus oxyacantha -  Zweigriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaeus -  Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum -  Heckenkirsche 
Mespilus germanica -  Echte Mispel 
Prunus padus -  Traubenkirsche 
Prunus spinosa -  Schlehe, Schwarzdorn 
Rubus spec. -  Brombeere, Himbeere 
Rosa canina  -  Hundsrose 
Sambucus nigra -  Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa -  Traubenholunder 
Viburnum opulus -  Gewöhnlicher Schneeball 

 
4.4 Kletterpflanzen: 

Hedera helix -  Gemeiner Efeu 
Spalierobst, Kletterrosen, Zaunrübe, Wicken zur Bepflanzung von Einfriedungen 

 


